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Vorsitzenden der Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwick-
lung, der Generalversammlung auf ihrer sechzigsten Tagung
mündlich aktuelle Informationen vorzulegen.

RESOLUTION 59/186

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/503/Add.2, Ziffer 145) 279.

59/186. Menschenrechte und extreme Armut

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte280, des Internationalen Paktes über bürgerliche
und politische Rechte281, des Internationalen Paktes über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte282 sowie anderer von
den Vereinten Nationen verabschiedeter Menschenrechts-
übereinkünfte,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/196 vom 22. De-
zember 1992, mit der sie den 17. Oktober zum Internationalen
Tag für die Beseitigung der Armut erklärte, sowie auf ihre Re-
solution 50/107 vom 20. Dezember 1995, mit der sie die erste
Dekade der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Ar-
mut (1997-2006) verkündete, sowie auf ihre Resolution
57/211 vom 18. Dezember 2002 und ihre früheren Resolutio-
nen über Menschenrechte und extreme Armut, in denen sie
bekräftigte, dass extreme Armut und soziale Ausgrenzung ei-
nen Verstoß gegen die Menschenwürde darstellen und dass
daher auf nationaler und internationaler Ebene dringend Maß-
nahmen ergriffen werden müssen, um sie zu beseitigen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 52/134 vom
12. Dezember 1997, in der sie anerkannte, dass die Stärkung
der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Men-
schenrechte für das Verständnis, die Förderung und den
Schutz aller Menschenrechte unabdingbar ist,

tief besorgt darüber, dass in allen Ländern der Welt, unge-
achtet ihrer wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Gege-
benheiten, extreme Armut hartnäckig weiterbesteht und dass
ihr Ausmaß und ihre Ausprägungen wie Hunger, Menschen-
handel, Krankheiten, Mangel an angemessenen Unterkünften,
Analphabetentum und Hoffnungslosigkeit in den Entwick-
lungsländern besonders schlimm sind, gleichzeitig jedoch die
beträchtlichen Fortschritte anerkennend, die in verschiedenen
Teilen der Welt bei der Bekämpfung der extremen Armut er-
zielt wurden,

unter Hinweis auf die Resolution 2004/23 der Menschen-
rechtskommission vom 16. April 2004282 sowie auf die Reso-
lution 2004/7 der Unterkommission für die Förderung und
den Schutz der Menschenrechte vom 9. August 2004283,

unter Begrüßung des am 20. September 2004 in New
York abgehaltenen Gipfeltreffens der Führer der Welt zur Be-
kämpfung von Hunger und Armut, das von den Präsidenten
Brasiliens, Chiles und Frankreichs und dem Premierminister
Spaniens mit Unterstützung des Generalsekretärs einberufen
wurde,  

in der Erkenntnis, dass die Beseitigung der extremen Ar-
mut eine große Herausforderung im Globalisierungsprozess
darstellt und koordinierte und kontinuierliche Politiken erfor-
dert, die durch entschlossene nationale Maßnahmen sowie in-
ternationale Zusammenarbeit umgesetzt werden,

erneut erklärend, dass das Vorhandensein weit verbreite-
ter extremer Armut vollen und wirksamen Genuss der Men-
schenrechte beeinträchtigt und in manchen Fällen eine Bedro-
hung des Rechts auf Leben darstellen könnte und dass die in-
ternationale Gemeinschaft demzufolge ihrer sofortigen Lin-
derung und letztendlichen Beseitigung auch weiterhin hohe
Priorität einräumen muss,

sowie erneut erklärend, dass Demokratie, Entwicklung
und die volle und effektive Ausübung der Menschenrechte
und Grundfreiheiten einander bedingen und sich gegenseitig
verstärken und zur Beseitigung der extremen Armut beitra-
gen,

mit Interesse davon Kenntnis nehmend, dass das Mandat
des unabhängigen Experten für die Frage der Menschenrechte
und der extremen Armut um einen Zeitraum von zwei Jahren
verlängert wurde,

1. erklärt erneut, dass extreme Armut und soziale Aus-
grenzung einen Verstoß gegen die Menschenwürde darstellen
und dass daher auf nationaler und internationaler Ebene drin-
gend Maßnahmen ergriffen werden müssen, um sie zu besei-
tigen;

2. erklärt außerdem erneut, dass es wesentlich ist, dass
die Staaten die Teilhabe der Ärmsten an den Entscheidungs-
prozessen der Gesellschaft, in der sie leben, an der Förderung
der Menschenrechte und an den Bemühungen zur Bekämp-

279 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Ägypten, Albanien, Andorra, Argentinien, Ar-
menien, Aserbaidschan, Äthiopien, Bangladesch, Belarus, Belgien, Bo-
livien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bulgarien, Bur-
kina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark,
Demokratische Republik Kongo, Deutschland, Dominica, Dominikani-
sche Republik, Dschibuti, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, El Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Gambia, Geor-
gien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bis-
sau, Guyana, Honduras, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Japan,
Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Ku-
ba, Kuwait, Lesotho, Lettland, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahi-
rija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Mali,
Malta, Marokko, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Monaco, Mongolei,
Mosambik, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Ni-
ger, Nigeria, Norwegen, Österreich, Panama, Papua-Neuguinea, Para-
guay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Ruanda, Rumänien, Sambia, San Marino, Schweiz, Senegal,
Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan,
Swasiland, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tschechische Republik, Tune-
sien, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Venezuela (Bolivarische Republik),
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam, Zen-
tralafrikanische Republik und Zypern.
280 Resolution 217 A (III).
281 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage.

282 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschnitt A.
283 Siehe E/CN.4/2005/2-E/CN.4/Sub.2/2004/48, Kap. II, Abschnitt A.
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fung der extremen Armut fördern und dass die in Armut le-
benden Menschen und schwächere Gesellschaftsgruppen be-
fähigt werden, sich zu organisieren und an allen Aspekten des
politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lebens mitzuwir-
ken, insbesondere bei der Planung und Umsetzung der sie be-
treffenden Politiken, damit sie zu echten Partnern im Ent-
wicklungsprozess werden können;

3. betont, dass extreme Armut ein grundlegendes Pro-
blem ist, mit dem sich die Regierungen, die Zivilgesellschaft
und das System der Vereinten Nationen, einschließlich der in-
ternationalen Finanzinstitutionen, auseinandersetzen müssen,
und erklärt in diesem Zusammenhang erneut, dass politische
Entschlossenheit eine Voraussetzung für die Beseitigung der
Armut ist;

4. erklärt erneut, dass die weite Verbreitung der abso-
luten Armut den vollen und wirksamen Genuss der Men-
schenrechte behindert und die Demokratie und die Teilhabe
der Bevölkerung auf eine schwache Grundlage stellt;

5. ist sich dessen bewusst, dass die Achtung der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten gefördert werden muss, um
den drängendsten sozialen Bedürfnissen der in Armut leben-
den Menschen gerecht zu werden, namentlich durch die Kon-
zipierung und Entwicklung geeigneter Mechanismen zur
Stärkung und Festigung demokratischer Institutionen und ei-
ner ebensolchen Regierungs- und Verwaltungsführung;

6. bekräftigt die in der Millenniums-Erklärung der Ver-
einten Nationen284 enthaltenen Verpflichtungen, insbesondere
die Verpflichtung, keine Mühe zu scheuen, um die extreme
Armut zu bekämpfen, die Entwicklung herbeizuführen und
die Armut zu beseitigen, und namentlich die Verpflichtung,
bis zum Jahr 2015 den Anteil der Weltbevölkerung, dessen
Einkommen weniger als einen US-Dollar pro Tag beträgt, und
den Anteil der Menschen, die Hunger leiden, zu halbieren;

7. bittet die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen
für Menschenrechte, im Rahmen der Durchführung der Deka-
de der Vereinten Nationen für die Beseitigung der Armut der
Frage der Menschenrechte und der extremen Armut auch wei-
terhin gebührende Aufmerksamkeit zu widmen;

8. begrüßt die Anstrengungen, die die Stellen des Sy-
stems der Vereinten Nationen unternehmen, um die Millenni-
ums-Erklärung und die darin enthaltenen international verein-
barten Entwicklungsziele in ihre Arbeit zu integrieren;

9. ersucht den unabhängigen Experten für die Frage der
Menschenrechte und der extremen Armut, die Berichte über
seine Tätigkeit, die er der Menschenrechtskommission auf ih-
rer einundsechzigsten und zweiundsechzigsten Tagung vorle-
gen wird, der Generalversammlung auf ihrer einundsechzig-
sten Tagung zu übermitteln;

10. fordert die Staaten, die Organe der Vereinten Natio-
nen, insbesondere das Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte und das Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen, sowie die zwischenstaat-

lichen Organisationen und die nichtstaatlichen Organisatio-
nen auf, dem Zusammenhang zwischen den Menschenrechten
und der extremen Armut weiterhin gebührende Aufmerksam-
keit zu widmen;

11. beschließt, diese Frage auf ihrer einundsechzigsten
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten" weiter zu behandeln.

RESOLUTION 59/187

Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/503/Add.2, Ziffer 145) 285.

59/187. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Menschenrechte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Sinne der
Charta der Vereinten Nationen, insbesondere des Artikels 1
Absatz 3, sowie der einschlägigen Bestimmungen der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden286, die internationale Zusammenarbeit zu för-
dern, damit es in stärkerem Umfang zu einer echten Zusam-
menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der
Menschenrechte kommt,

unter Hinweis auf die von ihr am 8. September 2000 ver-
abschiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten Natio-
nen287 und auf ihre Resolution 58/170 vom 22. Dezember
2003 sowie Kenntnis nehmend von der Resolution 2004/63
der Menschenrechtskommission vom 21. April 2004 über die
Stärkung der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet
der Menschenrechte288,

sowie unter Hinweis auf die vom 31. August bis 8. Sep-
tember 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz und
ihre Rolle bei der Stärkung der internationalen Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Menschenrechte,

anerkennend, dass die Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte für die
volle Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, na-
mentlich für die wirksame Förderung und den wirksamen
Schutz aller Menschenrechte, unabdingbar ist,

erneut erklärend, dass der Dialog zwischen den Religio-
nen, Kulturen und Zivilisationen auf dem Gebiet der Men-

284 Siehe Resolution 55/2.

285 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von China und Malaysia (im Namen der Mitglied-
staaten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nicht-
gebundenen Länder sind).
286 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
287 Siehe Resolution 55/2.
288 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2004,
Supplement No. 3 (E/2004/23), Kap. II, Abschnitt A.




